
Messstellenvertrag 
FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES MESSSTELLENBETRIEBS 

Zwischen 

Messstellenbetreiber – Anschlussnutzer

 

Präambel 

Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) verpflichtet den 

grundzuständigen Messstellenbetreiber gemäß §§ 29 ff. in 

den dort genannten Fällen zum Einbau von intelligenten 

Messsystemen bzw. modernen Messeinrichtungen; auch die 

Messentgelte sind vom Gesetzgeber im Rahmen sog. Preis-

obergrenzen vorgegeben worden. Der Messstellenbetreiber 

ist nach diesem Vertrag für den Messstellenbetrieb zuständig, 

soweit der Anschlussnutzer gemäß § 5 MsbG bzw. der An-

schlussnehmer gemäß § 6 MsbG keinen Dritten mit der 

Durchführung des Messstellenbetriebs beauftragt hat. Sofern 

beim Anschlussnutzer durch den Messstellenbetreiber ein in-

telligentes Messsystem oder eine moderne Messeinrichtung 

eingebaut wird, sieht § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MsbG den Ab-

schluss eines Messstellenvertrages zwischen Messstellenbe-

treiber und Anschlussnutzer vor, der die gegenseitigen 

Rechte und Pflichten der Parteien bei der Durchführung des 

Messstellenbetriebs regelt (vgl. § 10 MsbG). 

Vor diesem Hintergrund treffen die Parteien folgende Verein-

barung: 

§ 1  Vertragsgegenstand; Messstellenbetrieb 

§ 2  Anforderungen an die Messstelle 

§ 3  Ausstattung von Messstellen mit intelligenter Mess-

technik 

§ 4  Messwerterhebung und –aufbereitung 

§ 5  Bereitstellung von Energieverbrauchswerten 

§ 6  Standard- und Zusatzleistungen des Messstellenbe-

triebs mit intelligenter Messtechnik 

§ 7  Entgelte 

§ 8  Zahlungsbestimmungen 

§ 9  Vorauszahlung 

§ 10  Messgeräteverwender; Nachprüfung der Messein-

richtung 

§ 11   Zutrittsrecht; Störung der Messeinrichtung 

§ 12  Störungen und Unterbrechungen des Messstellen-

betriebs 

§ 13  Befreiung von der Leistungspflicht; Haftung 

§ 14  Ansprechpartner; Kontaktinformationen 

§ 15  Vertragsschluss; Vertragsbeendigung; Um- und Aus-

zug 

§ 16  Datenschutz 

§ 17  Anpassung des Vertrages 

§ 18  Streitbeilegungsverfahren 

§ 19  Übertragung des Vertrages 

§ 20  Schlussbestimmungen  

§ 1 Vertragsgegenstand; Messstellenbetrieb 

(1) Mit dieser Vereinbarung regeln die Parteien umfassend die 

zwischen ihnen bestehenden Rechte und Pflichten im Zusam-

menhang mit der Durchführung des Messstellenbetriebs für 

Elektrizität mit intelligenten Messsystemen oder modernen 

Messeinrichtungen (nachfolgend gemeinsam als „intelligente 

Messtechnik“ bezeichnet) an Messstellen eines  

 

 

 

 

 

Zählpunkts. Die in diesem Vertrag verwendeten Begriffe ent-

sprechen den Begriffsbestimmungen aus § 2 MsbG; ergän-

zend gelten diejenigen des § 3 EnWG. 

(2) Der Messstellenbetreiber ist für den Anschlussnutzer als 

grundzuständiger Messstellenbetreiber gemäß § 3 Abs. 1 

MsbG tätig. Der Messstellenbetrieb umfasst dabei folgende 

Aufgaben: 

a. Einbau, Betrieb und Wartung der Messeinrichtungen 

und Messsysteme sowie Gewährleistung einer mess- und 

eichrechtskonformen Messung entnommener, ver-

brauchter und eingespeister Elektrizität einschließlich der 

Messwertaufbereitung und form- und fristgerechten Da-

tenübertragung nach Maßgabe des MsbG, 

b. technischer Betrieb der Messstelle einschließlich der 

form- und fristgerechten Datenübertragung nach Maß-

gabe des MsbG, 

c. die Durchführung der Smart-Meter-Gateway-Administ-

ration sowie 

d. die Erfüllung weiterer Anforderungen, die sich aus dem 

MsbG oder aus zu diesen erlassenen Rechtsverordnun-

gen sowie auf deren Grundlage erlassener, vollziehbarer 

regulierungsbehördlicher Anordnungen ergeben. 

(3) Die vom Messstellenbetreiber eingebaute intelligente 

Messtechnik steht in seinem Eigentum. Der Einbau erfolgt le-

diglich vorübergehend und nur zum Zweck der Durchführung 

dieses Vertrages. Nach Beendigung des Vertrages ist der 

Messstellenbetreiber zum Ausbau berechtigt. 

§ 2 Anforderungen an die Messstelle 

1) Der Messstellenbetreiber bestimmt im Rahmen der Anfor-

derungen des MsbG Art, Zahl und Größe von Mess- und Steu-

ereinrichtungen. Der Netzbetreiber bestimmt den Anbrin-

gungsort der Mess- und Steuereinrichtungen. 

(2) Mess- und Steuereinrichtungen müssen den mess- und 

eichrechtlichen Vorschriften, den Anforderungen des MsbG, 

den aufgrund des MsbG erlassenen Rechtsverordnungen und 

regulierungsbehördlichen Vorgaben sowie den von dem für 

die Messstelle des Anschlussnutzers zuständigen Netzbetrei-

ber einheitlich für sein Netzgebiet vorgesehenen technischen 

Mindestanforderungen genügen. 

(3) Für Mess- und Steuereinrichtungen sind vom Anschluss-

nehmer Zählerplätze nach den anerkannten Regeln der Tech-

nik unter Beachtung der Anforderungen der Technischen An-

schlussbedingungen des Netzbetreibers vorzusehen. Der An-

schlussnutzer wird im Rahmen seiner Möglichkeiten darauf 

hinwirken, dass der Anschlussnehmer seine Pflichten aus 

Satz 1 erfüllt. 

§ 3 Ausstattung von Messstellen mit intelligenter Mess-

technik 

(1) Der Messstellenbetreiber wird im Rahmen seiner gesetzli-

chen Verpflichtungen 



a. bei Letztverbrauchern mit einem Jahresstromver-

brauch über 6.000 kWh sowie bei solchen Letztverbrau-

chern, mit denen eine Vereinbarung nach § 14a EnWG be-

steht, 

b. bei Betreibern von Erzeugungsanlagen nach dem EEG 

bzw. dem KWKG mit einer installierten Leistung von mehr 

als 7 kW 

Messstellen an diesen Zählpunkten mit intelligenten Messsys-

temen ausstatten, sofern dies nach § 30 MsbG technisch mög-

lich und nach § 31 Abs. 1 und 2 MsbG wirtschaftlich vertretbar 

ist. 

(2) Der Messstellenbetreiber ist berechtigt 

a. bei Letztverbrauchern mit einem Jahresstromver-

brauch bis einschließlich 6.000 kWh, 

b. bei Betreibern von Erzeugungsanlagen nach dem EEG 

bzw. KWKG Neuanlagen mit einer installierten Leistung 

über 1 kW bis einschließlich 7 kW 

Messstellen an diesen Zählpunkten mit intelligenten Messsys-

temen ausstatten, sofern dies nach § 30 MsbG technisch mög-

lich und nach § 31 Abs. 1 und 2 MsbG wirtschaftlich vertretbar 

ist. 

(3) Soweit nach dem MsbG nicht die Ausstattung einer Mess-

stelle mit intelligenten Messsystemen vorgesehen ist und so-

weit dies nach § 32 MsbG wirtschaftlich vertretbar ist, ist der 

Messstellenbetreiber berechtigt, Messstellen an Zählpunkten 

von Anschlussnutzern mindestens mit modernen Messein-

richtungen auszustatten. 

§ 4 Messwerterhebung und –aufbereitung 

(1) Die Messung entnommener Elektrizität und die Messung 

von Strom aus Anlagen nach dem EEG oder KWKG richtet sich 

nach § 55 MsbG. 

(2) Vorbehaltlich abweichender Regelungen nach § 60 Abs. 2 

Satz 2 MsbG ist der Messstellenbetreiber gemäß § 60 Abs. 1 

bzw. Abs. 2 Satz 1 MsbG zur Messwertaufbereitung (Plausibi-

lisierung, Ersatzwertbildung, Archivierung) verpflichtet. Unter 

Plausibilisierung und Ersatzwertbildung sind rechnerische 

Vorgänge zu verstehen, die ausgefallene Messwerte oder 

Messwertreihen überbrücken oder unplausible Messwerte 

korrigieren. Ersatzwerte werden nach den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik gebildet. 

§ 5 Bereitstellung von Energieverbrauchswerten 

(1) Bei Messstellen mit modernen Messeinrichtungen kann 

der Anschlussnutzer die Informationen aus § 61 Abs. 3 MsbG 

sowie seine historischen tages-, wochen-, monats- und jah-

resbezogene Energieverbrauchswerte für die letzten 24 Mo-

nate an der modernen Messeinrichtung einsehen. 

§ 6 Standard- und Zusatzleistungen des Messstellenbe-

triebs mit intelligenter Messtechnik 

(1) Die Standardleistungen bei der Durchführung des Mess-

stellenbetriebs mit intelligenter Messtechnik ergeben sich aus 

§ 35 Abs. 1 MsbG. 

(2) Leistungen, die über die Standardleistungen gemäß Abs. 1 

hinausgehen (Zusatzleistungen), bietet der Messstellenbe-

treiber gegen gesondertes Entgelt an. Die jeweils angebote-

nen Zusatzleistungen veröffentlicht der Messstellenbetreiber 

im Internet, derzeit unter https://www.uez.de/. Der An-

schlussnutzer beauftragt Zusatzleistungen beim Messstellen-

betreiber per E-Mail an die Adresse: MSB@uez.de. Die weitere 

Abwicklung stimmen die Parteien bilateral ab. 

(3) Sofern Messstellen an Zählpunkten des Anschlussnutzers 

mit intelligenten Messsystemen ausgestattet sind, wird der 

Messstellenbetreiber dem Anschlussnutzer gemäß § 35 MsbG 

im Rahmen der vorhandenen technischen Kapazitäten das 

Smart-Meter-Gateway für Standard- und Zusatzleistungen 

zur Verfügung stellen und den dafür erforderlichen techni-

schen Betrieb – bei Zusatzleistungen gegen angemessenes 

Entgelt – ermöglichen. Die Entgelte ergeben sich aus dem im 

Internet veröffentlichten Preisblatt, derzeit unter 

https://www.uez.de/. 

§ 7 Entgelte 

(1) Für den Messstellenbetrieb nach diesem Vertrag zahlt der 

Anschlussnutzer unter Berücksichtigung von § 31 Abs. 5 

MsbG für jeden Zählpunkt gesondert ein Entgelt. Die Entgelte 

werden vom Messstellenbetreiber unter Berücksichtigung 

der in §§ 31 und 32 MsbG gesetzlich vorgegebenen Preisober-

grenzen festgelegt und ergeben sich aus dem im Internet ver-

öffentlichten Preisblatt, derzeit unter www.uez.de. Satz 1 gilt 

nicht, soweit und solange der Lieferant des Anschlussnutzers 

(als Netznutzer) die Entgelte mit schuldbefreiender Wirkung 

für den Anschlussnutzer an den Messstellenbetreiber zahlt. 

(2) Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet, das jeweilige Ent-

gelt für die Durchführung des Messstellenbetriebs durch ein-

seitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemäß 

§ 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Ermäßigungen). Die 

jeweils geltenden Preisobergrenzen dürfen dabei nicht über-

schritten werden. Anlass für eine solche Entgeltanpassung ist 

ausschließlich eine Änderung der Kosten für den Messstellen-

betrieb nach diesem Vertrag. Der Messstellenbetreiber über-

wacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang 

einer solchen Entgeltanpassung ist auf die Veränderung der 

Kosten für den Messstellenbetrieb nach diesem Vertrag seit 

der jeweils vorhergehenden Entgeltanpassung nach diesem 

Absatz bzw. – sofern noch keine Entgeltanpassung nach die-

sem Absatz erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt 

des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Entgeltanpas-

sung beschränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen 

sind bei jeder Entgeltanpassung gegenläufig zu saldieren. Die 

einseitige Leistungsbestimmung des Messstellenbetreibers 

nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf die jeweiligen 

Zeitpunkte einer Entgeltanpassung; diese sind so zu wählen, 

dass Kostensenkungen nicht nach für den Anschlussnutzer 

ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als 

Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in 

gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhun-

gen. Der Anschlussnutzer hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das 

Recht, die Ausübung des billigen Ermessens des Messstellen-

betreibers gerichtlich überprüfen zu lassen. Änderungen der 

Preise nach diesem Absatz sind nur zum Monats ersten mög-

lich. Entgeltanpassungen werden nur wirksam, wenn der 

Messstellenbetreiber dem Anschlussnutzer die Änderungen 

spätestens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden 

in Textform mitteilt. Der Anschlussnutzer kann in diesem Fall 

den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist auf den 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anpassung kündigen. 

(3) Die Entgelte nach Abs. (1) sind Jahresentgelte. Abrech-

nungszeitraum ist das Kalenderjahr. Der Messstellenbetrei-

ber ist berechtigt, monatliche, vierteljährliche oder halbjährli-

che nachschüssige Teilbeträge der im Preisblatt genannten 

Entgelte zu verlangen. Im Falle eines unterjährigen Ein- oder 

Auszugs des Anschlussnutzers sowie einer unterjährigen In-

betriebnahme oder Stilllegung des Zählpunkts erfolgt die Be-

rechnung des Entgelts anteilig. Die Berechnungsbasis ent-

spricht bei Schaltjahren 366 Tagen, im Übrigen 365 Tagen. 

§ 8 Zahlungsbestimmungen 

(1) Sämtliche Rechnungsbeträge werden zehn Werktage nach 

Zugang der Zahlungsaufforderung, Abschläge zu dem vom 



Messstellenbetreiber nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 

festgelegten Zeitpunkt fällig. 

(2) Bei einem verspäteten Zahlungseingang sind die Parteien 

berechtigt, Verzugszinsen gemäß den gesetzlichen Regelun-

gen zu berechnen. Die Geltendmachung eines weitergehen-

den Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Der Messstellenbe-

treiber ist berechtigt, bei Zahlungsverzug des Anschlussnut-

zers angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner For-

derung zu ergreifen; fordert der Messstellenbetreiber erneut 

zur Zahlung auf oder lässt der Messstellenbetreiber den Be-

trag durch einen Beauftragten einziehen, stellt der Messstel-

lenbetreiber dem Anschlussnutzer die dadurch entstandenen 

Kosten pauschal in Rechnung. Auf Verlangen des Anschluss-

nutzers ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die 

pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein 

und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu er-

wartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Anschlussnutzer 

ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht 

entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pau-

schalen. 

(3) Einwände gegen die Richtigkeit der Rechnung berechtigen 

zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 

soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Feh-

lers besteht. 

(4) Gegen Forderungen der jeweils anderen Partei kann nur 

mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenan-

sprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche 

des Anschlussnutzers gegen den Messstellenbetreiber auf-

grund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder man-

gelhafter Erfüllung der Pflicht zum Messstellenbetrieb im 

Sinne von § 1(2). 

§ 9 Vorauszahlung 

(1) Der Messstellenbetreiber kann vom Anschlussnutzer für 

Zahlungsansprüche aus diesem Vertrag monatliche Voraus-

zahlungen verlangen, wenn der Anschlussnutzer mit einer 

Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Ver-

zug ist, wenn der Anschlussnutzer innerhalb eines Zeitraums 

von zwölf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug gerät, ein 

früherer Messstellenvertrag zwischen dem Messstellenbe-

treiber und dem Anschlussnutzer in den letzten zwei Jahren 

vor Abschluss dieses Vertrages vom Messstellenbetreiber 

wirksam außerordentlich gekündigt worden ist oder wenn 

nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme 

besteht, dass der Anschlussnutzer seinen Zahlungsverpflich-

tungen ganz oder teilweise nicht oder nicht rechtzeitig nach-

kommt. 

(2) Die Höhe der Vorauszahlung bemisst sich nach dem Ent-

gelt, das der Anschlussnutzer gemäß § 7 für den Messstellen-

betrieb zu zahlen hat. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils 

nächsten vom Anschlussnutzer nach diesem Vertrag zu leis-

tenden Zahlung verrechnet. Das Verlangen der Vorauszah-

lung ist gegenüber dem Anschlussnutzer in Textform zu be-

gründen. 

(3) Der Messstellenbetreiber hat das Bestehen eines begrün-

deten Falles im Sinne des Abs. (1) jährlich, frühestens ein Jahr 

ab der ersten Vorauszahlung, zu überprüfen. Der Anschluss-

nutzer kann eine Einstellung der Vorauszahlungsregelung frü-

hestens nach zwei Jahren fordern, sofern kein begründeter 

Fall im Sinne des Abs. (1) mehr vorliegt und innerhalb der vo-

rangegangenen zwei Jahre die Zahlungen des Anschlussnut-

zers fristgerecht und in voller Höhe eingegangen sind. Der 

Messstellenbetreiber bestätigt dem Anschlussnutzer, wenn 

die Voraussetzungen für die Vorauszahlung nicht mehr beste-

hen. Die Pflicht zur Vorauszahlung endet mit Zugang der Be-

stätigung. 

§ 10 Messgeräteverwender; Nachprüfung der Messein-

richtung 

(1) Der Messstellenbetreiber ist im Hinblick auf die Durchfüh-

rung des Messstellenbetriebs Messgeräteverwender im Sinne 

des Eichrechts und verantwortlich für die Einhaltung aller sich 

dafür aus dem Eichrecht ergebenden Anforderungen und 

Verpflichtungen. 

(2) Der Anschlussnutzer kann jederzeit eine Nachprüfung der 

an seiner Messstelle installierten Messeinrichtungen verlan-

gen. Stellt der Anschlussnutzer den Antrag auf Nachprüfung 

nicht beim Messstellenbetreiber, sondern als Befundprüfung 

nach § 39 des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) bei einer Eich-

behörde oder einer staatlich anerkannten Prüfstelle im Sinne 

des § 40 Abs. 3 MessEG, so hat der Anschlussnutzer den Mess-

stellenbetreiber zugleich mit der Antragstellung zu benach-

richtigen. Ergibt die Befundprüfung, dass eine Messeinrich-

tung nicht verwendet werden darf, so trägt der Messstellen-

betreiber die Kosten der Nachprüfung, sonst der Anschluss-

nutzer. Die sonstigen Möglichkeiten zur Durchführung einer 

Befundprüfung nach § 39 MessEG bleiben unberührt. 

(3) Ergibt eine Prüfung einer Messeinrichtung eine Über-

schreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder 

ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder 

zeigt eine Messeinrichtung Messwerte nicht an, so ermittelt 

der Messstellenbetreiber die Messwerte für die Zeit seit der 

letzten fehlerfreien Messwerterhebung gemäß § 71 Abs. 3 

MsbG entweder aus dem Durchschnitt des ihr vorhergehen-

den und des der Beseitigung des Fehlers nachfolgenden 

Messwerterhebungszeitraums oder aufgrund des auf die 

letzte fehlerfreie Messwerterhebung bezogenen Vorjahres-

wertes durch Schätzung, soweit keine Parallelmessung vor-

handen ist, deren Messwerte ausreichende Verlässlichkeit 

bieten. 

§ 11 Zutrittsrecht; Störung der Messeinrichtung 

(1) Der Anschlussnutzer hat nach vorheriger Benachrichti-

gung dem Messstellenbetreiber und seinen mit einem Aus-

weis versehenen Beauftragten den Zutritt zu seinem Grund-

stück und seinen Räumen zu gestatten, soweit dies für die 

Aufgabenerfüllung des Messstellenbetreibers nach diesem 

Vertrag erforderlich ist. 

(2) Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den An-

schlussnutzer oder durch Aushang am oder im jeweiligen 

Haus erfolgen. Sie muss mindestens zwei Wochen vor dem 

Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist 

anzubieten. 

(3) Der Anschlussnutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass die 

Messstelle zugänglich ist. Wenn der Anschlussnutzer den Zu-

tritt unberechtigt verweigert oder behindert, stellt der Mess-

stellenbetreiber dem Anschlussnutzer die dadurch entstan-

denen Kosten in Rechnung. 

Bei Störung, Beschädigung oder Verlust der Messeinrichtung 

hat der Anschlussnutzer den Messstellenbetreiber unverzüg-

lich telefonisch oder per E-Mail zu informieren E-Mail: 

MSB@uez.de / Tel: 09382 604 – 0 

§ 12 Störungen und Unterbrechungen des Messstellen-

betriebs 

(1) Soweit die Durchführung des Messstellenbetriebs durch 

unvorhersehbare Umstände, auf die die Parteien keinen Ein-

fluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen 

technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht 



werden kann (insbesondere höhere Gewalt wie z. B. Naturka-

tastrophen, Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen, hoheitliche An-

ordnungen), wesentlich erschwert oder unmöglich ist, ruhen 

die Verpflichtungen beider Parteien aus diesem Vertrag so-

lange, bis die Hindernisse beseitigt sind. 

(2) Der Messstellenbetrieb kann außerdem unterbrochen 

werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Ar-

beiten erforderlich ist. Der Messstellenbetreiber unternimmt 

alle zumutbaren Anstrengungen, die Störung unverzüglich zu 

beheben. Bei planbaren Unterbrechungen berücksichtigt er 

die Interessen des Anschlussnutzers angemessen und wird 

eine beabsichtigte Unterbrechung oder sonstige Einschrän-

kung des Messstellenbetriebs rechtzeitig vorher in geeigneter 

Weise bekannt geben. Bei kurzen Unterbrechungen ist er zur 

Unterrichtung nur verpflichtet, wenn der Anschlussnutzer zur 

Vermeidung von Schäden auf eine ununterbrochene Strom-

zufuhr angewiesen ist und dies dem Messstellenbetreiber un-

ter Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt hat. Eine Unter-

richtung kann entfallen, wenn sie 

a. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und 

der Messstellenbetreiber dies nicht zu vertreten hat oder 

b.  die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbre-

chungen verzögern würde. 

(3) Der Messstellenbetreiber ist berechtigt, den Messstellen-

betrieb sowie die damit verbundenen Dienstleistungen ohne 

vorherige Androhung fristlos zu unterbrechen, wenn die Un-

terbrechung erforderlich ist, 

a. um eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Per-

sonen oder Sachen von erheblichem Wert abzuwenden, 

b. um die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflus-

sung oder vor Anbringung von Messeinrichtungen zu ver-

hindern sowie 

c. um zu gewährleisten, dass Störungen anderer An-

schlussnutzer oder störende Rückwirkungen auf Einrich-

tungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen 

sind. 

(4) Bei einem Zahlungsverzug des Anschlussnutzers mit ei-

nem Betrag, der mindestens den nach diesem Vertrag zu zah-

lenden Entgelten für zwei Monate entspricht (mindestens 

aber € 20,00) oder bei wiederholtem Zahlungsverzug in dieser 

Höhe ist der Messstellenbetreiber berechtigt, den Messstel-

lenbetrieb einzustellen und die Anschlussnutzung durch den 

zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Die Ein-

stellung oder Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen 

der Einstellung oder Unterbrechung außer Verhältnis zur 

Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Anschlussnut-

zer darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er sei-

nen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Dem An-

schlussnutzer wird die Einstellung oder Unterbrechung spä-

testens vier Wochen vorher angedroht und die Einstellung o-

der Unterbrechung der Anschlussnutzung drei Werktage vor-

her mitgeteilt. Bei einer Unterbrechung der Anschlussnut-

zung wird der Messstellenbetreiber für den Fall, dass er nicht 

selbst der zuständige Netzbetreiber ist, den Netzbetreiber zu 

dem in der Ankündigung genannten Zeitpunkt beauftragen, 

die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofür der Netzbetrei-

ber nach den Vorgaben des einheitlichen Netznutzungsver-

trages Strom sechs weitere Werktage Zeit hat. Der Anschluss-

nutzer wird den Messstellenbetreiber auf etwaige Besonder-

heiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, 

unverzüglich hinweisen. 

(5) Die Kosten der Einstellung oder Unterbrechung sowie der 

Wiederherstellung der Anschlussnutzung und der Wiederauf-

nahme des Messstellenbetriebs sind vom Anschlussnutzer zu 

ersetzen. Der Messstellenbetreiber stellt dem Anschlussnut-

zer die dadurch entstandenen Kosten gemäß dem im Internet 

veröffentlichten Preisblatt pauschal in Rechnung. Auf Verlan-

gen des Anschlussnutzers ist die Berechnungsgrundlage 

nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nach-

vollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf 

der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem 

Anschlussnutzer ist zudem der Nachweis gestattet, solche 

Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als 

die Höhe der Pauschale. 

(6) Der Messstellenbetreiber hat die Unterbrechung der An-

schlussnutzung und die Einstellung des Messstellenbetriebs 

unverzüglich aufzuheben bzw. aufheben zu lassen, sobald die 

Gründe für die Einstellung oder Unterbrechung entfallen sind 

und die Kosten der Einstellung oder Unterbrechung sowie der 

Wiederherstellung der Anschlussnutzung und der Aufnahme 

des Messstellenbetriebs bezahlt sind. 

(7) Der Messstellenbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung 

des Netzbetreibers, an dessen Netz der Anschlussnutzer an-

geschlossen ist, die Anschlussnutzung durch Einstellung des 

Messstellenbetriebs zu unterbrechen, soweit der Netzbetrei-

ber dem Anschlussnutzer gegenüber zur Unterbrechung der 

Anschlussnutzung berechtigt ist. Dies gilt entsprechend bei 

Personenidentität von Messstellenbetreiber und Netzbetrei-

ber. 

§ 13 Befreiung von der Leistungspflicht; Haftung 

(1) Der Messstellenbetreiber ist von seiner Leistungspflicht 

befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzan-

schluss und/oder die Anschlussnutzung unterbrochen hat 

und soweit ihm die Durchführung des Messstellenbetriebs 

dadurch nicht mehr möglich ist. 

(2) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in 

der Elektrizitätsversorgung ist der Messstellenbetreiber, so-

weit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes ein-

schließlich des Netzanschlusses handelt, ebenfalls von seiner 

Leistungspflicht befreit, soweit ihm die Durchführung des 

Messstellenbetriebs dadurch nicht mehr möglich ist. Ansprü-

che wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregel-

mäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung sind, soweit es sich 

um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des 

Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber 

nach den jeweils geltenden vertraglichen und/oder gesetzli-

chen Regelungen geltend zu machen (bei Niederspannungs-

kunden § 18 Niederspannungsanschlussverordnung). 

(3) Kommt es aufgrund des Messstellenbetriebs beim An-

schlussnutzer zu Schäden durch Unterbrechung der oder 

durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung, gilt für 

die Haftung des Messstellenbetreibers die Regelung der Haf-

tung des Netzbetreibers gemäß § 18 Abs. 1, Abs. 2 S. 1, Abs. 6 

und Abs. 7 Niederspannungsanschlussverordnung vom 

01.11.2006 (BGBl. I S.2477) entsprechend, die folgenden 

Wortlaut haben: 

§ 18 Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung 

(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer 

durch Unterbrechung oder durch Unregelmäßigkeiten in der An-

schlussnutzung erleidet, aus Vertrag, Anschlussnutzungsverhält-

nis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei Verschulden des 

Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 

vorausgesetzt wird, wird 

1. hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermu-

tet, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, 

2. hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich ver-

mutet, dass Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegt. 



Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sons-

tige Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sach-

schäden ist die Haftung des Netzbetreibers gegenüber seinen An-

schlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro begrenzt. 

[…] 

(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder 

vorsätzlich noch grob fahrlässig verursacht worden sind. 

(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüg-

lich dem Netzbetreiber oder, wenn dieses feststeht, dem ersatz-

pflichtigen Unternehmen mitzuteilen. 

(4) Der Messstellenbetreiber wird unverzüglich über die mit 

der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen 

Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in 

zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und der An-

schlussnutzer diese Auskunft vorher angefordert hat. 

(5) In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien 

sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuld-

haft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Scha-

den nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeige-

führt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der 

schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. 

solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 

auf deren Einhaltung die jeweils andere Partei regelmäßig 

vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

(6) Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 

welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, 

beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haf-

tende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge 

der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Be-

rücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen 

musste, hätte voraussehen müssen. 

(7) Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 

unberührt. 

§ 14 Ansprechpartner; Kontaktinformationen 

(1) Für den Anschlussnutzer stehen auf Seiten des Messstel-

lenbetreibers die folgenden Ansprechpartner zur Verfügung: 

MSB@uez.de  

(2) Der Anschlussnutzer wird dem Messstellenbetreiber seine 

für die Vertragsabwicklung erforderlichen Kontaktinformatio-

nen (Vorname, Nachname bzw. Firma, ggf. Registergericht 

und Registernummer, Anschrift, Telefon-/Mobilnummer und 

die E-Mail-Adresse) auf Anforderung binnen 14 Tagen mittei-

len. 

(3) Änderungen der Kontaktinformationen werden sich die 

Parteien unverzüglich gegenseitig in Textform mitteilen. 

§ 15 Vertragsschluss; Vertragsbeendigung; Um- und Aus-

zug 

(1) Besteht kein Messstellenvertrag mit dem Anschlussneh-

mer und hat der Anschlussnutzer keinen Dritten mit der 

Durchführung des Messstellenbetriebs beauftragt, kommt 

dieser Vertrag auch ohne Unterzeichnung bereits dadurch zu-

stande, dass der Anschlussnutzer Elektrizität aus dem Netz 

der allgemeinen Versorgung über einen Zählpunkt entnimmt. 

Für jeden Zählpunkt wird ein separates Vertragsverhältnis be-

gründet. Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. 

(2) Der Vertrag kann vom Anschlussnutzer mit einer Frist von 

zwei Wochen gekündigt werden. Der Messstellenbetreiber 

kann den Vertrag ordentlich mit einer Frist von drei Monaten 

zum Ende eines Kalendermonats kündigen, 

a) soweit eine Pflicht zur Durchführung des Messstellen-

betriebs auf der Grundlage des MsbG nicht oder nicht 

mehr besteht oder 

b) soweit gleichzeitig mit der Kündigung der Abschluss ei-

nes neuen Messstellenvertrages angeboten wird, der den 

Anforderungen des MsbG entspricht. 

(3) Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 

einer Frist außerordentlich gekündigt und der Messstellenbe-

trieb eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbeson-

dere vor, 

a) wenn die andere Partei länger als vierzehn Tage in 

Folge oder länger als dreißig Tage innerhalb eines Zeit-

raums von drei Monaten von ihren vertraglichen Ver-

pflichtungen aufgrund höherer Gewalt befreit war, oder 

b) wenn die andere Partei die Erfüllung ihrer Vertrags-

pflichten in nicht unwesentlicher Art und Weise aufgrund 

einer Vermögensverschlechterung aussetzt oder dies an-

kündigt, oder 

c) eine negative Auskunft der Creditreform e.V. insbeson-

dere zu folgenden Punkten vorliegt: erfolglose Zwangs-

vollstreckung, erfolglose Pfändung, eidesstattliche Versi-

cherung zum Vermögen, Restschuldbefreiung, oder 

d) wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das 

gesamte Vermögen der anderen Partei oder eines we-

sentlichen Teils ihres Vermögens eingeleitet wurde, oder 

e) wenn gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertra-

ges wiederholt trotz Abmahnung unter Androhung der 

Einstellung bzw. Ablehnung des Messstellenbetriebs ver-

stoßen wird. 

(4) Ein wichtiger Grund liegt für den Messstellenbetreiber wei-

terhin vor, 

a) wenn der Anschlussnutzer mit einer Zahlung aus dem 

Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist und 

seiner Zahlungspflicht nicht innerhalb einer Woche nach 

Zugang einer Zahlungsaufforderung mit Kündigungsan-

drohung nachkommt, 

b) wenn der Anschlussnutzer ganz oder teilweise trotz 

Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung inner-

halb der vom Messstellenbetreiber gesetzten Frist von ei-

ner Woche eine geschuldete Vorauszahlung nicht leistet 

oder 

c) wenn dem Messstellenbetreiber die Durchführung des 

Messstellenbetriebs aus wirtschaftlichen Gründen nicht 

zumutbar ist. 

(5) Im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund enden die 

beiderseitigen Vertragspflichten mit sofortiger Wirkung. Die 

kündigende Partei kann in ihrer Kündigungserklärung einen 

späteren Endtermin bestimmen. 

(6) Die Kündigung bedarf der Textform. 

(7) Ein Um- oder Auszug des Anschlussnutzers beendet die-

sen Vertrag nicht. Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem 

Messstellenbetreiber jeden Um- oder Auszug innerhalb einer 

Frist von zwei Wochen auf das Datum des Um- oder Auszugs 

unter Angabe seiner neuen Anschrift in Textform mitzuteilen. 

Unterbleibt die Mitteilung des Anschlussnutzers aus Grün-

den, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Messstellen-

betreiber die Tatsache des Um- oder Auszugs auch sonst 

nicht bekannt, ist der Anschlussnutzer verpflichtet, dem 

Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb weiterhin ge-

mäß § 7 zu vergüten, es sei denn, der Messstellenbetreiber ist 

berechtigt, die Vergütung für den Messstellenbetrieb an dem 

Zählpunkt von einem anderen Anschlussnutzer bzw. dem 

Netznutzer zu fordern. 



(8) Der Vertrag endet des Weiteren, wenn der Messstellenbe-

treiber seine Grundzuständigkeit durch eine Übertragung ge-

mäß §§ 41 ff. MsbG bzw. durch Abgabe des Netzbetriebs ver-

liert. 

§ 16 Datenschutz 

(1) Der Messstellenbetreiber wird die Bestimmungen des 

Messstellenbetriebsgesetzes, Bundesdatenschutzgesetzes, 

des Bayerischen Datenschutzgesetzes, der Datenschutz-

grundverordnung sowie der E-Privacy-Verordnung beachten. 

(2) Weitere Datenschutzbestimmungen können dem beige-

legten Informationsblatt entnommen werden sowie online 

unter https://www.uez.de/. 

§ 17 Anpassung des Vertrages 

Die Regelungen dieses Vertrages beruhen auf den gesetzli-

chen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses (z. B. MsbG, EnWG, MessEG, auf ihrer 

Grundlage ergangenen Verordnungen, höchstrichterlichen 

Rechtsprechung, Entscheidungen der Bundesnetzagentur). 

Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann nach Vertrags-

schluss durch unvorhersehbare Änderungen der gesetzlichen 

oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesän-

derungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits – etwa 

in der Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen Gesetz-

gebungsverfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), 

die der Messstellenbetreiber nicht veranlasst und auf die er 

auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße ge-

stört werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Ver-

trag entstandene Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten 

bei der Durchführung des Vertrages entstehen lassen (etwa 

wenn die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), 

die nur durch eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen 

sind. In solchen Fällen ist der Messstellenbetreiber verpflich-

tet, diesen Vertrag – mit Ausnahme der Entgelte – unverzüg-

lich insoweit anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die 

Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung 

und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Ver-

tragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des Ver-

tragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzli-

cher Überleitungsbestimmungen). Anpassungen dieses Ver-

trages nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. 

Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Messstellenbe-

treiber dem Anschlussnutzer die Anpassung spätestens sechs 

Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mit-

teilt. In diesem Fall hat der Anschlussnutzer das Recht, den 

Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu kündigen. 

Hierauf wird der Anschlussnutzer vom Messstellenbetreiber 

in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

§ 18 Streitbeilegungsverfahren 

(1) Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet, Beanstandungen 

von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB insbesondere zum 

Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Un-

ternehmens (Verbraucherbeschwerden), die die Messung der 

Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb 

einer Frist von vier Wochen ab Zugang zu beantworten. Ver-

braucherbeschwerden sind zu richten an: 

Unterfränkische Überlandzentrale eG, Beschwerdema-

nagement, Schallfelder Straße 11, 97511 Lülsfeld, Tel.-Nr. 

(09382) 604 – 0 / beschwerdemanagement@uez.de. 

(2) Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Ener-

gie e. V. (Schlichtungsstelle) nach § 111b EnWG zur Durchfüh-

rung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn der 

Messstellenbetreiber der Beschwerde nicht innerhalb der Be-

arbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Be-

schwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unbe-

rührt. Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet, an dem Ver-

fahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einrei-

chung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt 

die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das 

Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein ande-

res Verfahren zu beantragen, bleibt unberührt. 

(3) Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: 

Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 

Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69, E-

Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de; Homepage: 

www.schlichtungsstelle-energie.de. 

(4) Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind er-

hältlich über den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur 

für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 

Bonn, Telefon: 030/22480-500 oder 01805 101000, Telefax: 

030/22480-323, E-Mail: verbraucherservice-ener-

gie@bnetza.de. 

(5) Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streit-

beilegungs-Plattform (OS-Plattform) der Europäischen Union 

kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbrau-

cherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-

Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über die Verfah-

ren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der Europäi-

schen Union zu erhalten. Die OS-Plattform kann unter folgen-

dem Link aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/consum-

ers/odr/. 

§ 19 Übertragung des Vertrages 

(1) Der Messstellenbetreiber ist berechtigt, die Rechte und 

Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, 

technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu über-

tragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Anschlussnut-

zer rechtzeitig im Voraus mitzuteilen. In diesem Fall hat der 

Anschlussnutzer das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung ei-

ner Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Übertragung zu kündigen. Hierauf wird der Anschlussnutzer 

vom Messstellenbetreiber in der Mitteilung gesondert hinge-

wiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach § 398 

BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere 

bei Übertragungen im Sinne des Umwandlungsgesetzes, blei-

ben von dieser Regelung unberührt. 

§ 20 Schlussbestimmungen 

(1) Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Neben-

abreden bestehen nicht. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam 

oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag 

im Übrigen davon unberührt. 

(3) Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetz-

buches, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öf-

fentlich-rechtliche Sondervermögen ist ausschließlich 

Schweinfurt. Das gleiche gilt, wenn der Anschlussnutzer kei-

nen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. 


